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Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen
bei psychischen Krankheiten

(PsychKG)
Vom 17. Juni 2016 *

§ 12
Patientenfürsprecherinnen und Patientenfürsprecher

Patientenfürsprecherinnen oder -fürsprecher in psychiatrischen Krankenhäusern und psychiatrischen
Abteilungen eines Krankenhauses werden nach § 30 des Landeskrankenhausgesetzes vom 18. Sep-
tember 2011 (GVBl. S. 483), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 17. Juni 2016
(GVBl. S. 336 ) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, gewählt. Sie wirken über die in
§ 30 Absatz 3 des Landeskrankenhausgesetzes genannten Aufgaben hinaus beratend mit und unter-
stützen die Krankenhäuser durch Anregungen und Verbesserungsvorschläge, insbesondere hinsicht-
lich des therapeutischen Klimas. Sie helfen bei der Eingliederung der Patientinnen und Patienten nach
der Entlassung und bei der Aufklärung der Öffentlichkeit über psychische Erkrankungen.

Fußnoten

 *) Verkündet als Artikel 1 des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen
Krankheiten (PsychKG) vom 17. Juni 2016 (GVBl. S. 336)

Redaktionelle Hinweise
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